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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 253-2015 
Vorstossart: Postulat 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2015.RRGR.949 

Eingereicht am: 25.09.2015 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Rudin (Lyss, glp) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 1 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:    

RRB-Nr.: 348/2016 vom 16. März 2016 
Direktion: Polizei- und Militärdirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Ablehnung 
  

Wettbewerb bei der Beschaffung von Smartphones ermöglichen 

Der Regierungsrat wird gebeten, beim zuständigen Amt im EJPD eine Sicherheitsanalyse von 
Android-Betriebssystemen durchführen zu lassen mit dem Ziel, für die Beschaffungen von 
Smartphones einen grösseren Wettbewerb zu ermöglichen. 

Begründung: 

Die Kantonspolizei Bern benutzt für die Datenabfrage auf polizeirelevanten Datenbanken ein 
spezielles Angebot des EJPD. Dieses bietet Informationssysteme für Polizeicorps und betreibt 
national und international vernetzte Fachanwendungen. Der Polizist kann mit einem Smartphone 
über das gesicherte EJPD-Portal auf diese Anwendungen zugreifen. Dies macht die Arbeit unse-
rer Polizisten effizienter und modern. 

Basierend auf einer alten Sicherheitsanalyse des EJPD werden diese Anwendungen nur für das 
Apple-Betriebssystem iOS angeboten. Diese Vorgaben der Bundesverwaltung sind für die kan-
tonalen Polizeicorps zwingend einzuhalten. Dadurch können Polizisten ausschliesslich mit Apple-
Geräten ausgerüstet werden. Dies verhindert bei den Beschaffungen den Wettbewerb, und die 
Kantone bezahlen für die Geräte zu viel. Somit werden im Kanton Bern und in der ganzen 
Schweiz Steuergelder verschwendet!  
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Antwort des Regierungsrates 

Zum Einsatz von Smartphones bei der Kantonsverwaltung und der Kantonspolizei im speziellen 
hat der Regierungsrat bereits in der Antwort auf die Interpellation 063-2015 Stellung genommen. 
Jene Ausführungen haben nach wie vor Gültigkeit: Die gut dreijährigen iPhones der Kantonspoli-
zei werden seit 2014 schrittweise ersetzt. Eine Evaluation (dazu gehörte auch eine Sicherheits-
analyse) vom November 2014 im Rahmen der Beschaffung der neuen Endgeräte hat ergeben, 
dass nur Apple- sowie Samsung-Geräte mit einer Zusatzsoftware (Samsung Knox) den Sicher-
heitsanforderungen der Polizei genügten. Die Samsung-Geräte wären jedoch unter Berücksichti-
gung der jährlich wiederkehrenden Betriebskosten teurer gewesen als die iPhones. Welche End-
geräte eingesetzt werden, hängt auch von der Verfügbarkeit der Fachapplikationen sowie bei der 
Polizei von weiterreichenden Sicherheitsbedürfnissen ab. Die von der Kantonspolizei genutzte 
eAlarm-App ist ein Produkt der Firma Swisscom und unterliegt ihrer Verantwortung. 

Die Entwicklung des Marktes wird laufend von der Kantonspolizei beobachtet. Unter anderem 
prüft die Kantonspolizei Bern gegenwärtig zusammen mit anderen Kantonspolizeien (im Rahmen 
des Programms Harmonisierung der Polizeiinformatik, HPI) den Einsatz von auf Microsoft basie-
renden Geräten. 

Allfällige Vorgaben des Bundes sind nur zu berücksichtigen, wenn Bundesapplikationen auf die-
sen Geräten eingesetzt werden. Gegenwärtig ist dies bei der Kantonspolizei nicht der Fall. Den-
noch sind die Anforderungen an die Sicherheitsumgebung hoch, weil die Smartphones für die 
Alarmierung eingesetzt werden. 

Die genaue Prüfung des Angebots findet folglich laufend statt. Eine weitergehende Verpflichtung 
oder eine Intervention beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement lehnt der Regie-
rungsrat ab. 

 

Verteiler 
 Grosser Rat 


